
16. Unentgeltliche Parkplatzgestellung

Gerade in Großstädten und attraktiven Innenstadtlagen können Arbeitgeber Mitarbeiter mit
einer Parkplatzgestellung an sich binden.

Stellt der Arbeitgeber für das Abstellen des Fahrzeugs während der Arbeitszeit eine
Parkmöglichkeit unentgeltlich zur Verfügung, dann handelt es sich um eine lohnsteuer- und
sozialversicherungsfreie Annehmlichkeit, die im überwiegend eigenbetrieblichen Interesse des
Arbeitgebers erbracht wird. Arbeitslohn liegt insoweit nicht vor. Das gilt auch, wenn der
Arbeitgeber selbst Park- oder Einstellplätze von einem Dritten anmietet und sie seinen
Arbeitnehmern unentgeltlich überlässt.

Beachten Sie | Das Finanzgericht Köln (15.3.2006, Az. 11 K 5680/04) hat entschieden, dass die
Parkraumgestellung seitens des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer als steuerpflichtiger
Arbeitslohn zu behandeln ist. Da diese Entscheidung der bundeseinheitlich abgestimmten
Verwaltungsauffassung widerspricht, wendet die Verwaltung das Urteil über den entschiedenen
Einzelfall hinaus nicht an (vgl. u. a. OFD Münster 25.6.2007, Kurzinfo ESt Nr. 017/2007).

MERKE | Ersetzt dagegen der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer die Parkgebühren, beispielsweise
für einen vom Arbeitnehmer angemieteten Einstellplatz in der Nähe des Arbeitsplatzes, liegt
steuer- und sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn vor (FG Niedersachsen 27.10.2021, Az. 14
K 239/18). Auch eine Pauschalbesteuerung von 15 % (§ 40 Abs. 2 S. 2 EStG) kommt nicht in
Betracht, da die Parkgebühren durch die Entfernungspauschale abgegolten sind und nicht
gesondert als Werbungskosten angesetzt werden können.

Eine steuer- und sozialversicherungsfreie Erstattung des Arbeitgebers ist allenfalls bei
Parkgebühren als Reisenebenkosten einer Auswärtstätigkeit möglich.


